
316. derBeifagenzu den,stenographischen Protokollen desN atiorutl'rates XIV. GP 

1976, 10· 19 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX, mit dem das Fernmeldeg.ebühren

gesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

in der Zeit von 

19 bis 8 Uhr 
sowie überdies 

von 
8 bis 19 Uhr 13 bis 19 Uhr 

an Samstagen 
und von 

Ätttiikell für die III. Zone 
8 bis 19 Uhr 

an Sonntagen 

Die Anl-age zum FernmeldegebüIireng~setz' 
(Fernmeldegebührenordnung)', BGB'L Ni'. 170/ 
19070\. in der Fassun~: der Bundesg~setze BGBl. 
Ni-: 3-391/19iH,. BGBL Nr;; 404/1;974; BGBL 
Nr. 647/1975 wird· wre:fffigt geändert: 

(über 50 bis 100 km) 15mal 9maL 

für die IV. Zone 
(über 1'00'km) .......... 21mal T3mal 

i rascher läuft als bei Ortsg,esprächen.« 

L Der §, 9 Achs., 1 Z .. l hat zu lauten.: 4. Der Abs. r d'es § 14' hat zu rauten: 

,,(lJ) Die Gebühren' b-etll'agen: , ,,(1) Die Gebü'hren1 be.tragoen,: . 

1. für die Bereithalturrg dh Anscrrllußorgans ber : 1. bei einem gewöhn.r~clien Gespräch: 
der Vermittlungs stelle, für die Bereithal'tung'; in, der Zeit von 

liUltl Ins.tandhaltun~' der Am~sleitlm.g und für : ';!i~i~~e~~ 
die überlassung und, Instandhaltung. eines: ein-· . von 

facheIlJ Sprechapparates. (Fernsprem-Grund- i 8 bis 19 Uhr !! b~:l;:ta~;~ 
ge"hwr.); , und VOlT 

monatlich 
Schilling 

a) bei, Einzelanschlüssen, . . . . . . .. 140,~ 

b~' bei 'Feilanschlüssen .......... 90,-" 

2. Der. AbI>. 1 des: § 11 hat zu. lauten,:. 

,;t1)' Die Gebühr beträgt;: 
Schilling. 

für' 1 Stunde .... ' ... '.' ................... ,... 25\,--" 

3~ Der Abs"1 des, § nkat:zu.1auten.:: 

,,(r) Die Ferngesprächsgeoühren im Selbst~ 
wänlfernverk.ehr SÜld' ah Vielfache der Orts~, 
gespräChsgebühr (§ 11 Ab~. 1)" zu berechnen. Da'S' i 
der Sprechstelle zugeordnete Zählwerk ist daher : 
so einzurichten, d'aßes 

in der Zeit von 

8 bis 19 Uhr 

für die 1. Zone 
(über 5 bis 25 km) 3mal 

fiLr die m Zone: 
(über 2'5- bl8"50 k.m} , . .. .. 9mal 

19 bis 8 Uhr 
sowie überdies 

von 
13 bis 19 Uhr 
an~ Sams.tagen 

und· von 
8 bis, 19., lffhr 
an Sonntagen 

2maJ 

6m'al 

a}, für eine Mindes:tdauer 
8' His 19' ffiir 
an Sonntag~ 

von' 3 Minuten Scl:iilling 

in der 1. Zone 
(bis 25 km) ........... 3,90 

in der H. Zone 
(über 25 bis 50 km) .. 1 M'O' 

in der III. Zone 
(über 50 bis 100 km) . 18-,90' 

in der IV. Zone 

(über 100 km), . . . . .. 26,40 

b) für jede weiter:e volle 
O'der angefangene Minute 

in der I. Zone 
(bis 25 km)' ........ f,30' 

in der lL Zone 
~über: 25, bis 50 km) .. 3;8:0 

irr der ur; Zone 
(über 50 bis 100 km) 6,,30 

in der IV. Zone' 
(über, t:OO' km)' ...... 8~80 

2,70· 

7,50 

tt,40' 

16,50 

-,90 

2,50. 

3,80 
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2 326 der Beilagen 

2. bei einem dringenden Ge- 19 Uhr und an Sonntagen in der Zeit von 
spräch •................. das Doppelte der 8 bis 19 Uhr (Art. I Z. 3 und Z.· 4) mit J. Jän

Gebühr nach Z. 1 ner 1977 in Kraft. 
3. bei einem Blitzprivat-

gespräch ................ das Zehnfache der 
Gebühr nach Z. 1 " 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesg~setz tritt mit Ausnahme der 
Bestimmungen über die Höhe der Ferngesprächs
gebühren an Samstagen in der Zeit von 13 bis 

(2) Die in Abs. 1 genannten Bestimmungen 
über die Höhe der Ferngesprächsgebühren an 
Samstagen und Sonntagen treten mit 1. Jänner 
1978 in Kraft. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr betraut. 

Erläuterungen' 

I. 
Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem die 

Anlage zum Fernmeldegebührengesetz (Fern
meldegebührenoranung), BGBl. Nr. 170/1970, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 339/ 
1971, BGBl. Nr. 404/1974, BGBl. Nr. 647/1975 
geändert wird, hat die Neuregelung der Fern
sprech-Grundgebühren sowie der Gesprächs
gebühren zum Gegenstand. Bei der Neuregelung 
wurde von folgenden überlegungen ausgegangen: 

1. Wie bereits 1975 im Zusammenhang mit der 
Novelle zum Fernmeldeinvestitionsgesetz ~ betont 
wurde, stellt die Methode der Selbstfinanzierung 
von Investitionsvorhaben auf dem Fernmelde
sektor die für die Allgemeinheit billigste Lösung 
dar. Das vorgenannte FernmeIdeinvestitiomgesetz 
1971, BGBl. Nr. 312/1971, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 403/1975 hat sich als 
vorzügliches Instrument hiezu ,erwiesen. Da die 
Höhe der verfügbaren Investitionsmittel auf 
Grund der im Fernmeldeinvestitionsgesetz getrof
fenen Regelung unmittelbar von dem jährlichen 
Gesamtaufkommen an Fernsprechgebühren ab
hängig ist, kommt dieser Einnahmepost somit 
allergrößte Bedeutung zu. 

Um die für eine Fortführung und weitere 
Intensivierung des Fernmeldeinvestitionspro
gramms erforgerlichen Mittel bereitst,ellen zu 
können - die diesbezüglichen Investitionsvor
haben wurden bereits im Unternehmensplan der 
Post- und Telegraphenverwaltung 1975 bis 1979 
vorgestellt -, sind zusätzliche Mehreinnahmen 
an Fernsprechgebühren erforderlich, die nur im 
Wege der aus dem vorliegenden Entwurf ersicht
lichen Gebührenkorrekturen zu erzielen sind. 

Als Ausgleich für die mit der Erhöhung der 
Fernsprech-Grundgebühren und der Gesprächs
gebühren verbundenen Mehrbelastung der Be
nützer sieht der vorliegende Gesetzentwurf als 
flankierende Maßnahme vor, daß die derzeit nur 
während der Nachtstunden (19 bis 8 Uhr) be-

stehende Gebührenermäßigung künftig auch auf 
Ferngespräche ab Samstag 13 Uhr bis Sonntag 
19 Uhr ausgedehnt wird .. 

2. Die Fernsprech-Grundgebühren wer,den so
wohl für Einzelanschlüsse als auch für Teil-' 
anschlüsse um jeweils S 20,- angehoben. Die 
relativ stärkere Anhebung der Grundgebühr bei 
Teilanschlüs'sen trägt dem für diese Anschlußart 
erforderlichen höheren technischen Aufwand bei 
den Amts- und Teilnehmereinrichtungen Rech, 
nung. 

3. Bei der Neufestsetzung . der Gesprächs
gebühren war Ausgangsbasis die bereits mit der 
Fernmeldegebührengesetznovelle 1974 eingeleitete 
Entwicklung, die eine schrittweise Annäherung 
und schließlich eine Zusammenlegung einzelner 
Gebührenzonen zum Ziele hat. 

In konsequenter Verfolgung dieser Zielsetzun
gen wird ~aher in dem vorliegenden Entwurf 
die Ortsgesprächsgebühr für 1 Stunde mit S 25,
(bisher S 20,~) festgesetzt, gleichzeitig aber die 
Gesprächsgebührenansätze für die 1. Fernzone 
(über 5 bis 25 km) um 6,25% gesenkt. Damit 
wird einerseits der bei einer künftigen Zusam
menlegung dieser beiden Zonen unvermeidliche 
Gebührensprung zwischen dem Ortsverkehr und 
der I. Fernzone weiter verkleinert und anderer
seitsdie gerade für die Bevölkerung des länd
lichen Raumes wichtige 1. Fernzone verbilligt. 
Schließlich wird von dieser Umstrukturierung 
auch noch die IV. bzw. V. Fernzone insofern 
erfaßt, als letztere in der IV. Fernzone aufgeht. 

II. 

Im einzelnen wird zum vorliegenden Gesetz
entwurf ausgeführt: 

Zu Punkt 1: . 

Die monatliche Fernsprech-Grundgebühr wird 
nach dem vorliegenden Entwurf fÜr Einzel- und 
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'326 der Beilagen 3 

für Teilanschlüsse um jeweils S 20,- erhöht. 
Somit wird die monatliche Fernsprech-Grund
gebühr betragen: 

für Einzelanschlüsse ... '......... S 140,-, 

für Teilanschlüsse .............. S 90,-. 

Wie bereits unter I ausgeführt wurde, ist die 
prozentuell stärkere Anhebung der Fernsprech
Grundgebühr für Teilanschlüsse in dem für solche 
Anschlüsse technisch bedingten relativ hohen 
Kostenaufwand begründet ("Beikasten" beim 
Teilnehmer, teurere Einrichtungen in der Ver
mittlungsstelle ). 

Zu Punkt 2: 

Bei der Festsetzurig der neuen Ortsgesprächs
gebühr für eine Stunde und darauf aufbauend der 
Gesprächsgebühren im Selbstwählfernverkehr 
war - wie auch bereits unter I ausgeführt -
einerseits die Notwendigkeit von Mehreinnahmen 
zwecks ,Fortführung und weiterer Intensivierung 
des Fernmeldeinvestitionsprogramms zu berück
sichtigen und andererseits auf die künftig geplante 
bzw. mit dem vorliegenden Entwurf bereits teil
weise vollzogene Zusammenlegung von Gebüh
renzonen Bedacht zu nehmen. 
. Die mit dem Entwurf vorgesehene Erhöhung 
der Ortsgesprächsgebühr für 1 Stunde von 
S 20,- auf S 25,-, das ist um 25%, stellt punkto 
Zusammenlegung von Gebührenzonen einen 
sowohl für die Post- und Telegraphenverwaltung 
als auch für die Benützer gangbaren Mittelweg 
dar, der es möglich macht, die Gesprächsgebühr 
.für die I. Fernzone um 6,25% zu senken. ' 

Zu Punkt 3: 

Die Neufassung dieser Gesetzesstelle stellt den 
vorbereitenden Schritt in Richtung auf die von 
der öffentlichkeit immer wieder nachhaltig ge
forderte Ausdehnung des Ortsgesprächsbereiches 
dar und mildert gleichzeitig das Ausmaß des der
zeitigen Gebührensprungs zwischen der Ortsver
kehrsgebühr und der Gebühr für die I. Fernzone 
Darüber hinaus kommt die Verbilligung von Ge
sprächen in die 1. Fernzone um 6,25% insbeson
dere der Bevölkerung des ländlichen Raumes 
zugute, da die Fernsprechteilnehmer dieses Be
reiches erfahrungsgemäß vor allem Gespräche· in 
dieser Relation führen. 

Die relativ starke Anhebung der Gebühren 
für Gespräche in die IV. Fernzone ist imwesent
lichen dadurch bedingt, daß die V. Fernzone in 
der IV. Fernzone aufgeht. Diese Zusammen-

,legung 'stellt eine vorbereitende notwendige 

Maßnahme für die weitere Ausdehnung des 
Selbstwähifernverkehrs mit dem Ausland dar. 

Die prozentmäßige Erhöhung der Gesprächs
gebühren in den einzelnen Zonen wir,d betragen: 

10 der I. Zone 

in der 11. Zone 
in der III. Zone 
10 der IV. Zone 
in der V. Zone 

Zu Punkt 4: 

in der Zeit von 
8 bis 19 Uhr 19 bis 8 Uhr 

% % 
- 6,25 (Ge
bührerisenkung) 
+ 12,5 + 7,14 
+ 25 + 12,5 
+ 31,25 + 30 

+ 5 + 8,3 

Die Gebührenbeträge ergeben sich auf Grund 
der Bestimmungen des § 13 Abs. 1 des Entwurfes 
unter Aufrundung . der Endbeträge gemäß § 8 
der Fernmeldegebührenordnung. 

Zu Art. I1: 

Die Einführung eines verbilligten "Wochen
endtarifes" für Inlandsferngespräche ab Samstag 
13 Uhr erfordert umfangreiche technische Vor
kehrungen, die für das gesamte Bundesgebiet 
erst zum 1. Jänner 1978 abgeschlossen sein wer
den. 
Art. III en thäl t die Vollzugsklausel. 

III. 

Zu den zum vorliegenden Gesetzentwurf abge
gebenen Gutachten der hiezu berufenen Stellen 
wird wie folgt Stellung genommen: 

1. Zum Gutachten des Bundeskanzleramtes -
Verfassungsdienst : 
Dem legistischen Hinweis wurde entsproche.n. 

2. Zum Gutachten des Amtes der Niederöster
reichischen Landesregierung: 
Außer den aus konjunkturpolitischen Gründen 

angemeldeten Bedenken gegen jegliche Fernmelde
gebührenerhöhung enthält das Gutachten zur 
Sache selbst keine Aussage. 

Die mit der Einführung eines verbilligten 
"Wochenendtarifes" erforderliche Umstellung der 
technischen Einrichtungen wird einen einmaligen 
Aufwand in der Höhe von zirka 15 bis 18 Mill. S 
erfordern. Eine Vermehrung des Personalstandes 
ist damit nicht verbunden. 

Die Anlage enthält eine Textgegenüberstellung 
der von der Änderungen betroffenen derzeitigen 
Bestimmungen und der im Gesetzentwurf vorge- _ 
sehenen Bestimmungen. · 
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Derzeit 

§ 9. (1) Die Gebühren bettagenl 

1. für die Bereithaltung des Anschlüßotgans bel 
der Vermittlungsstelle, füt die Bereithaltuhg 
und Instandhaltung der Amtsleitung und für 
die überlassung und instandhaltung· eines ein
fachen Sptechappäi'ates (Fernsprech-Grtind~ 
gebühr) 

a) bei Einzelansehlüsseh " ..•.... 

b) bei Teilanschlüssen ..•........ 

.§ 11. (1) Die Gebühr beträgt: 

für 1 Stunde .; ..•................. 

monatlich 
Schilling 

120,'-
10;""-

SchilI1dg 

20,-

§ 13. (1) DIe Perngesprächsgebü~ten im SeIhst
wählfernverkeht sind als Vielfache der Orts~ 
gesprächsgebühr (§1 i Abs. Itzu ber~thnen. Das 
der Sprechstelle zugeordnete Zählwerk ist daher 
so einzurichten, daß es 

in der Zeit von 
8 bis 19 Uhr 19 bis 8 Uhr 

für die I. Zone 
(über 5 bis 25. km) 4tnal ;!t/2mal 

für die II. Zone 
(über 25 bis 50 km) .... " 10mal 7mal 

Textgegenüberstelhing 
(der vom Entwurf betroffenen Bestimmungen) 

Laut Entwurf 

§ 9. (1) DIe Gebühren betragen: 

1. für die Bereithaltung des Anschlußorgans bei 
der Vermittlungsstelle, für die Bereithaltung 
und Instandhaltung der Afutsleitung und für 
die überlassuhg und Instandhaltung eines ein
fachen Sprechapparates (Fernsprech-Grund
gebühr) 

a) bei Einzelanschlüssen ....•.•. 

b) bei Teilanschlüssen ......... . 

§ 11. (1) Die Gebühr beträgt: 

für 1 Stunde .................... I. 

mbhatJich 
SchiJlidg 

140;'"'-

90,-

Schiiling 

25,-'-

§ 13. (1) Die Ferngesprächsgebühren im Selbst
wahifemverkeht sind als Vielfache der Orts
gesprächsgebühr (§ 1 i Abs. 1) ZÜ berechnen. Das. 
der Sprechstelle zugeordnete Z~hlwetk ist daher 
so einzurichten, daß es 

für die 1. Zorte 
(über 5 bis 25 km) ~ ...... 

für die 11. Zorte 
(über 25 bis 56 km) 

in der Zeit vati 

8 bis i9 uii, 

3nial 

9rrial 

19 Bis 8 Üb. 
sowie Überdies 

vOn 
13 bis i9 tJbr 
an Samstagen 

und voil 
8 Bis 19 uliI 
an Sonntagen 

2I1lal 

6rrial 

Anmerkung 

Na& Art. II Abi>. 2 tritt die GebührenerI1l~ßi
ghrtg für FerngesP!äch~ an Samstagen in der Zeit 
von 13 bis 19 Uhr und an Sonntagen in der 
Zeit vbn 8 bis 19 Uhr (ganztägig) erSt äm 1. Jän
ner i 978 in Kraft; 

.j>. 

I:» 
f,) 
a-
b. 
~ 
l'it:I 
g. 
tf ... 
i:l 
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Derzeit 

für die III. Zone 
ia der Zeit von 

8 bis 1~ tibr 19 bis 8 uhr 
(tibet 50 bis 100 km) 15mai 1Ömäi 

far die iv. Zone 
(über 166 bis 2bO km) .... 20mal 121/2mal 

. für dIe v. Zone 
(über 2ÖÖ km) ,......... 25mal . 15rl1äl 

raschetl BittEt :11s bei Ortsgesprächen. 

§ 14. (1) Die Gebühren betragen: 

1. bei einem gewÖhnlic4en Gespräch 

in der Zeit von 
8 bis 19 Uhr 19 bis 8 Uhr 

a) für eitte Miiläes1iclaüer 
\tön 3 Minuten 

in der I. Zone 
(bis 25 km) 

in der II. Zone 

4,2Ö 

(iiber 25 bis 50 km) .. 10,20 

in der III. Zone 
(über 50 bis 100 km) . 15,-

in der IV. Zone 
(über 100 bis 200 km) 20,10 

Schilling 

2,70 

7,20 

lä,zo 

12,60 

Laut Entwurf 

in der Zeit von 

8 bis 19 tTht 

für die IH. Zone 
(tiber 50 bis lOO kin) lSirlal 

für die IV. Zorle 
(über 100 km) .......... 21mal 

rascher läuft als bei Ortsgesprächen . 

§ 14. (i) Öie Gebühti!rl betrageh: 

1. bei einem gewohnlichen Gespräch: 

19 bis 8 Uhr 
sowie überdies 

,von 
13 11(0)9 Uhr 
tin Samstagen 

und von 
~, bis 19.1lPr 

an Sbnb.!agen 

9fual 

13mal 

iii der Zeit von 
19 bis 8 Uhr 

sowie überdies 
von 

8 bis 19 Uhr 13 bis 19 Uhr 
an Sailisiagen 

und von 

a) Hit eine Miiidestdäüer 
von 3 Minuten 

in der I. Zone 
(bis 25 km) 

inder 11. Zone 

3,90 

(über 25 bis 50 km) .. 11,40 

in der 111. Zone 
(über 50 bis 100 km) . 18,90 

in der IV. Zone 
(über 100 km) ...... 26,40 

8 bis 19 Ubr 
an Sonntagen 

Schiliing 

2,70 

7,50 

11,40 

16,50 

Anmerkung 

Es gilt das zu § 13 Gesagte. 

!o» 
N 
t;r.. 

b.. 
~ 

~ .;-: 
U\I g 

v. 
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Derzeit 
in der Zeit VOD 

8 bis 19 Uhr 19 bis 8 Uhr 

in der V. Zone 
(über 200 km) 25,20 

Schilling 

15,-

in der Zeit von 
8 bis 19 Uhr 19 bis 8 Uhr 

b) für jede weitere volle 
oder angefangene Minute 

in der 1. Zone 
(bis 25 km) 

in der H. Zone 
(über 25 bis 50 km) 

in' der III. Zone 
(über 50 bis 100 km) 

in derIV. Zone 

1,40 

3,40 

5,":"" 

(über 100 bis, 200 km) 6,70 

in der V. Zone 
(ül?er 200 km) ...... 8,40 

2. bei' einem dringenden Ge-

Schilling 

-,90 

2,40 

3,40 

4,20, 

5,-' 

spräch ................... ,das Doppelte der 
, Gebühr nach Z. 1 

3. bei einem Blitzprivat-
gespräch ..•............. das Zehnfache der 

Gebühr nach Z. 1 

LautEntwurf 

b) für jede weitere volle 
oder angefangene Minute 

in der 1. Zone 
(bis 25 km) ........ 

in der 11. Zone 
(über 25 bis 50 km) .. 

in der III. Zone 
(über 50 bis 100 km) . 

in der IV. Zone 
(über 100 km) ...... 

2. bei einem dringenden Ge-

. in der Zeit von 
19 bis 8 Uhr 

sowie überdies 
von 

8 bis 19 Uhr 13 bis 19 Uhr 
an Samstagen 

und von 

1,30 

3,80 

6,30 

8,80 

8 bis 19 Uhr 
an Sonntagen 

Schilling 

-,90 

2,50 

3,80 

5,50 

spräch .................. das Doppelte der 
Gebühr nach Z. 1 

3. bei einem Blitzprivat-
gespräch ............... . das Zehnfache der 

Gebühr nach Z. 1 

Anmerkung 
0'0' 

<.H 
N 
0'0 
p..' 

'" '1 

1:1:1 
Pl. .,. 

CJQ , 

'" ::s 
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